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B 2.3 5. Charterhouse Capital Limited/CVC Capital Partners Group 
(Luxembourg) Sàrl/Permira Holdings Limited/the AA/Saga 

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 
KG 

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart 

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 
LCart 

Mitteilung gemäss Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 
4. Juni  2007 

1. Am 10. August 2007 ging beim Sekretariat der Wett-
bewerbskommission die vollständige Meldung über ein 
Zusammenschlussvorhaben ein. Demgemäss beabsich-
tigt die Spring & Alpha Bidco Ltd. (nachfolgend: Bidco), 
die über die Special Purpose Company, Spring & Alpha 
Topco Limited (nachfolgend: Topco) von Charterhouse 
Capital Limited (nachfolgend: Charterhouse), CVC Capi-
tal Partners Group (Luxembourg) Sàrl (nachfolgend: 
CVC) und Permira Holdings Limited (nachfolgend: Permi-
ra) kontrolliert wird, durch Aktienerwerb die Kontrolle 
über The AA Limited (nachfolgend: the AA) und Saga 
Holdings Limited (nachfolgend: Saga) zu erlangen. 

2. Bidco ist ein Special Purpose Vehicle, das nur für die 
Zwecke der vorliegenden Transaktion gegründet wurde. 
Bidco hatte vor dieser Transaktion keinerlei Tätigkeiten. 

3. Charterhouse ist die Muttergesellschaft eines Kon-
zerns, der Dienstleistungen im Bereich Equity Capital 
und Fund Management erbringt. Darin eingeschlossen 
sind Investment Management Beratung und Dienstleis-
tungen an eine Reihe von Investment Funds. Char-
terhouse selbst wird von keiner anderen Gesellschaft 
kontrolliert. 

4. CVC und die mit ihr verbundenen Gesellschaften 
erbringen Beratungs- und Managementdienstleistungen 
zugunsten von Investment Funds. CVC wird durch keine 
Gesellschaft beherrscht. 

5. Permira Holdings Limited wird von keiner Gesellschaft 
kontrolliert. Permira ist ein Private Equity Beratungsun-
ternehmen. Im vorliegenden Zusammenschlussvorhaben 
wird die Kontrolle über PE III ausgeübt, welche ein Priva-
te Equity Fund ist. 

6. Die Haupttätigkeit von the AA besteht in der Erbrin-
gung von Pannendienstleistungen in Grossbritannien  
und Irland. Zudem bietet the AA Dienstleistungen, wie 
den Vertrieb von Versicherungen, andere Finanz-
dienstleistungen und Verkehrsdienstleistungen (Fahr-
schule und Reiseführer) an. In der Schweiz verkauft the 
AA nur Reiseführer und ähnliche Publikationen. The AA 
steht gegenwärtig unter der Kontrolle von CVC und PE 
III. 

7. Saga bietet Dienstleistungen an Personen im Alter von 
über 50 Jahren an. Darunter fallen Reisedienstleistun-
gen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Saga 
erzielt in der Schweiz keinen Umsatz und wird gegenwär-
tig von Charterhouse kontrolliert. 

8. Die vorläufige Prüfung ergab, dass durch das Zusam-
menschlussvorhaben in der Schweiz weder eine markt-
beherrschende Stellung begründet noch verstärkt wird. 
Auf die Eröffnung einer Prüfung gemäss Art. 10 KG 
konnte demzufolge verzichtet werden. 

 

 
 


